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Corona Spezial
Ausgabe 4

Kredite und 
Fördermittel beantragen

Bund und Länder haben umfangreiche Programme auf den Weg gebracht, 
die die Wirtschaft möglichst unbeschadet durch die Krise bringen sollen. 
Wichtig ist, dass diese auch in den Unternehmen ankommen. Wir haben 
mit Carsten Rüger, selbstständiger Finanznavigator und Konfliktmanager, 
gesprochen, um ihn zu fragen, was bei den Gesprächen mit Kapitalgebern 
jetzt auf die Unternehmen zukommt. Und welche Vorbereitungen sinnvoll 
sein können, um den Besuch in der Bank möglichst erfolgsversprechend zu 
gestalten. Die Fragen stellte Lukas Orfert.

Interview mit Carsten Rüger, 
Mittelstandsfinanzierung ∙ 
Wirtschaftsmediation

Stand: 02. April 2020Bäcker Welt

Unser Experte
Carsten Rüger ist selbstständiger Finanznavigator und 
Konfliktmanager. Er unterstützt Unternehmen bei der 
Beschaffung von Liquidität und Kapital. Durch langjäh-
rige Erfahrung in den Firmenkundenabteilungen renom-
mierter Kreditinstitute kennt er beide Seiten. Bei Bedarf 
unterstützt er sowohl aktiv als auch im Hintergrund im 

Umgang mit Kapitalgebern. Mehr Infos finden Sie unter 
www.finanzenundmediation.de 
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Bitte beachten Sie, dass die im Corona Spezial veröf-

fentlichten Beiträge keine  Rechts- oder Finanzbera-

tung darstellen. Holen Sie also vor allen konkreten 

Maßnahmen den Rat Ihres Anwalts, Ihres Steuerbe-

raters oder der Verbände des Bäckerhandwerks ein. 



DBZ Magazin: Welche Fragen brennen Ihren Mandanten 
aktuell am dringendsten unter den Nägeln?
Carsten Rüger: Die Kernfrage ist natürlich die nach den 
Fördermitteln. Welche kann ich für mein Unternehmen nut-
zen, wie beantrage ich die, wie teuer ist das und wie schnell 
komme ich an das Geld. Die zweite wichtige Frage bezieht 
sich auf Maßnahmen zur Liquiditätssicherung und wie die 
Banken hier unterstützen können. Ist zum Beispiel die Aufnah-
me neuer Darlehen oder die Ausweitung bestehender Kredit-
rahmen möglich? Weitere liquiditätswirksame Maßnahmen 
wie das Kurzarbeitergeld oder Steuerstundungen gehen viele 
Betriebe bereits parallel mit ihren Steuerberatern an. 

DBZ Magazin: Welche Antworten auf diese Fragen kön-
nen Sie denn aktuell schon geben?
Rüger: Für den Bereich der kurzfristigen Liquiditätssicherung 
bieten sich viele Möglichkeiten an. Das sind beispielsweise 
Gespräche mit Kunden und Lieferanten. Da in der aktuellen 
Situation jedoch jeder versucht, seine eigene Liquidität zu si-
chern, sind diese Varianten nur bedingt erfolgsversprechend. 
Das heißt also, dass viele Unternehmen jetzt auf die Banken 
angewiesen sind. Sei es durch neue Kredite oder die zur 
Verfügung stehenden Fördermittel. 

DBZ Magazin: Kommen die Banken mit der Menge der 
Anfragen noch zurecht?
Rüger: Nein, aktuell nicht. Die Banken sind bereits an ih-
rer Kapazitätsgrenze angelangt. Was sich zudem zeigt ist, 
dass die Mitarbeiter in den Banken vollkommen überfordert 
sind – was nachvollziehbar und menschlich ist. Mittlerweile 
gibt es jedoch bei den Hausbanken, welche ja auch für die 
Fördermittel als durchleitende Institute fungieren, klare Hand-
lungsempfehlungen. Damit sollen die Firmen- und Gewerbe-
betreuer fit gemacht werden für die Maßnahmen, die die 
Politik beschlossen hat. 

DBZ Magazin: Wie sehen diese Handlungsempfehlungen 
denn konkret aus?
Rüger: Die Anweisungen sind relativ klar. Konzentriert euch 
auf Unternehmen, die bisher wirtschaftlich stabil und keine 
Krisenfälle waren. Hinterlegt den Antrag mit einem  Jahresab-
schluss 2019. Der sollte möglichst schon endgültig sein, was 
mit einem Blick auf den Kalender jedoch häufig noch nicht 
möglich ist. Nutzt als Alternative aber zumindest einen vorläu-
figen Jahresabschluss, vom Steuerberater abgestempelt, oder 
eine durchgebuchte BWA inklusive Bestandsveränderungen. 
Hier sollten die Steuerberater aber genau wissen, was einge-
bucht werden muss. Die zweite Handlungsempfehlung: Lasst 
euch dokumentieren, welche Maßnahmen das Unternehmen 
bereits ergriffen hat. Das muss kein fünfseitiger Aufsatz sein, 
aber es muss schon klar werden, dass der Unternehmer sich 
Gedanken gemacht und Vorkehrungen getroffen hat. Ein wei-
terer wichtiger Punkt: Welchen eigenen Beitrag kann und will 
der Unternehmer leisten. Beispielsweise das Einschießen von 

Eigenkapital in eine GmbH oder das Stellen von zusätzlichen 
Sicherheiten. Denn auch wenn die Förderbanken Haftungs-
freistellungen in Höhe von etwa 80 oder 90 Prozent über-
nehmen, bleibt das Restrisiko bei der durchleitenden Bank. 
Außerdem besteht natürlich gegenüber der KfW eine Verant-
wortung. Bis zu gewissen Darlehenshöhen verlässt die sich 
in der aktuellen Situation auf die Bonitätsbeurteilungen der 
Hausbanken, die diese aber in jedem Fall im banküblichen 
Rahmen vornehmen müssen. Die erforderlichen Kapazitäten 
hat aktuell nämlich auch die KfW nicht zur Verfügung. Bisher 
haben da KfW und Hausbank jeweils für ihre eigenen Sum-
men entschieden. 

DBZ Magazin: Lässt sich denn jetzt schon eine Aussage 
treffen, wie lange die Beantragung der entsprechenden Mit-
tel dauern kann?
Rüger: Nein, dazu lässt sich aktuell keine valide Aussage 
treffen. Ich hoffe allerdings inständig, dass die Anträge jetzt 
pragmatischer behandelt werden und nicht die übliche Zeit-
spanne von mehreren Wochen benötigen. Das ist aber natür-
lich leichter gesagt als getan. 

DBZ Magazin: Sollten Unternehmer gegenüber der Bank 
auch eine Planung für die Zukunft mit einbringen?
Rüger: Das ist auf jeden Fall ratsam. Wenn es gleichsam 
aktuell sehr schwierig ist. Ich möchte nicht das Bild der Glas-
kugel bemühen, aber weit davon entfernt sind wir nicht. Wo-
her soll ich wissen, wie lange die Krise noch dauert, wie 
sie meine Kunden und mich weiter trifft? Der Unternehmer 
sollte aber nach den Gesprächen mit beispielsweise Vermie-
tern und Lieferanten eine Planung aufstellen, welche Fixkos- 
ten wann anstehen und welche Zahlungseingänge wann mit 
hoher Sicherheit zu erwarten sind. Dazu empfehle ich im Mo-
ment auch ganz dringend, zum Hörer zu greifen und mit den 
Geschäftspartnern zu telefonieren, dadurch ergibt sich gleich 
eine ganz andere Vertrauensbasis. Und dann sollte man – so 
schwierig das aktuell ist – Prämissen für die weitere Zukunft 
aufstellen. Aus diesen ganzen Fragen abgeleitet sollte der 
Unternehmer schon im eigenen Interesse einen Liquiditäts-
plan auf wöchentlicher Basis aufstellen. Im Idealfall für die 
nächsten zehn bis zwölf Wochen. Damit er wirklich sieht, 
welcher Freiraum oder Bedarf sich ergibt. In 99 Prozent der 
Fälle ist das im Mittelstand aktuell natürlich ein Bedarf. Diese 
Planung lässt sich dann auch als Grundlage für ein Gespräch 
mit der Bank nutzen, um im ersten Schritt vielleicht Tilgungs-
aussetzungen oder Stundungen zu vereinbaren. Wichtig ist, 
bei dieser ganzen Planung lieber vom Worst-case-Szenario 
auszugehen. Wird auf der Basis nämlich auch ein Kredit-
antrag gestellt, gibt es nichts Schlimmeres als in sechs oder 
acht Wochen nachjustieren zu müssen. Dann lieber einen 
Freiraum mit einplanen.

DBZ Magazin: Wenn es bei den Förderbanken und der 
KfW aktuell länger dauert, habe ich dann Möglichkeiten 
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bei der Hausbank schneller an neue Liquidität zu kommen, 
wenn mir mit Stundungen oder Tilgungsaussetzungen nicht 
geholfen ist?
Rüger: Auf jeden Fall. Zumindest bei bisher geordneten 
Verhältnissen. Daher ist es auch in normalen Zeiten so wich-
tig, eng mit der Hausbank zusammenzuarbeiten und die 
Unterlagen offenzulegen, mit dem Betreuer zu sprechen und 
das Geschäftsmodell zu erklären. Wenn also der Bankbe-
rater hier auf dem Laufenden ist, kann ein Unternehmen mit 
hoher Wahrscheinlichkeit auch über Brückenfinanzierungen 
verhandeln. Bei langjährigen Geschäftsbeziehungen kann 
es zudem sein, dass über Tilgungen in der Vergangenheit 
auch Anteile an bestehenden Sicherheiten frei geworden 
sind. Dennoch wird es heute im Großen und Ganzen leider 
schwieriger sein, Kredite zu bekommen, als noch vor drei 
Monaten.

DBZ Magazin: Wenn ich nun eine Brückenfinanzierung 
mit meiner Hausbank anstrebe, welchen Zeitablauf sollte 
ich hier planen?
Rüger: Da gibt es entscheidende Faktoren. So sollte der  
Jahresabschluss 2018 der Hausbank schon länger vorlie-
gen, sodass diese bereits Gelegenheit hatte die Unterlagen 
einem Rating zu unterziehen. Zudem sollten bereits aussa-
gekräftige Zahlen für 2019 vorliegen. Dann sind abhängig 
von dem Volumen und der damit verbundenen Kompetenz-
stufe innerhalb der Bank ein bis zwei Wochen durchaus 
realistisch. Das kann allerdings nicht als pauschale Aussage 
gelten. Sollte der Unternehmer von seinem Firmenkundenbe-
rater die Zusage bekommen, dass er sein Konto kurzfristig 
überziehen kann, sollte er sich das auf jeden Fall schriftlich 
bestätigen lassen. Außerdem bitte immer den Berater da-
rauf hinweisen, die Möglichkeit auch in das bankinterne 
System einzutragen. Im schlimmsten Fall kann das ansons- 
ten zu einer automatischen Verschlechterung des Ratings 
und damit der zukünftigen Ablehnung von Krediten führen. 

DBZ Magazin: Ist denn eine Beratung bei der Bank nach 
Ihrer Meinung ausreichend, um die zur Verfügung stehen-
den Fördermittel hinreichend auszuschöpfen?
Rüger: Ich habe in den langen Jahren meiner Tätigkeit im-
mer wieder auch Schwankungen in der Beratungsqualität 
erlebt. Ich kann also, falls möglich, nur empfehlen, weitere 
Experten einzuschalten. Das kann der Steuerberater sein 
oder jemand mit Sachkunde und Erfahrung aus dem Be-
kanntenkreis. Auch im Internet auf den Websites der KfW 
oder bei den jeweiligen Ablegern in den Ländern sind viele 
Informationen zu finden. All das kann helfen, mit einer kon-
kreten Vorstellung in das Gespräch zu gehen, vorbereitet zu 
sein und damit sogar auch dem Bankberater das Gespräch 
zu erleichtern. 

DBZ Magazin: Herr Rüger, vielen Dank für das Gespräch.
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